
  

 

 

 

 

 

 

 

zooplus SE 

 

München 

 

ISIN DE0005111702 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: 8b39be0fa710f111b55380a80e12bf28 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 

 

Dienstag, den 30. Juni 2026, um 14:30 Uhr (MESZ), 

in den Geschäftsräumen der zooplus SE 

Herzog-Wilhelm-Straße 18, 80331 München 

 

stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung 

ein. 

  



   

 

 

I.  

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses, des 

zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025 

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der zooplus SE, Herzog-Wilhelm-

Straße 18, 80331 München, eingesehen werden und liegen in der Hauptversammlung selbst zur 

Einsicht durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift. 

 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen nicht vorgesehen und nicht möglich, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den 

Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Für die übrigen 

Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz lediglich die 

Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme, aber keine Beschlussfassung 

durch die Hauptversammlung vor. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 

31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 18.270.420,93 für das 

Geschäftsjahr 2025 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines 

Prüfungsausschusses – vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, zum 



   

 

 

Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 

 

6. Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines 

Prüfungsausschusses – vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, zum Prüfer 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. 

 

Die Bestellung zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung erfolgt mit Blick 

auf den Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 

geänderten Fassung. Dieses Gesetz, das sich im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 

Einberufung der Hauptversammlung noch im Gesetzgebungsverfahren befindet, sieht für nach dem 

31. Dezember 2024 beginnende Geschäftsjahre eine Bestellung des Prüfers des 

Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung vor. 

 

7. Wahl zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach Art. 40 Abs. 2 und Abs. 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 2157/2001 (SE-VO), § 17 Abs. 1 SEAG, § 21 SEBG i.V.m. § 11 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der 

Gesellschaft und § 21 der Vereinbarung vom 20. Dezember 2021 mit dem besonderen 

Verhandlungsgremium über die Beteiligung der Arbeitnehmer bei der zooplus SE aus sechs von der 

Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. 

 

Das bisherige Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Janic Lehmann, hat sein Amt als Mitglied des 

Aufsichtsrats niedergelegt. Seit dem 28. April 2026 gehört dem Aufsichtsrat an seiner Stelle Herr Juho 

Aleksi Frilander an, der im Wege der gerichtlichen Bestellung befristet bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung am 30. Juni 2026, zu der hiermit eingeladen wird, zum Mitglied des Aufsichtsrats 

bestellt wurde. Ferner hat das bisherige Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Stefan Niedermaier, sein Amt 

als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt.  

 

Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, das derzeit gerichtlich bestellte und mit Beendigung der 

Hauptversammlung am 30. Juni 2026, zu der hiermit eingeladen wird, ausscheidende 

Aufsichtsratsmitglied Herrn Juho Aleksi Frilander zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Ferner 

ist vorgesehen, Herrn Ajay Kavan als Nachfolger von Herrn Stefan Niedermaier zum Mitglied des 

Aufsichtsrats zu wählen. 

 



   

 

 

Dies vorausgeschickt, schlägt der Aufsichtsrat gemäß dem Vorschlag seines 

Nominierungsausschusses vor,  

 

7.1  Herrn Juho Aleksi Frilander, Managing Director, Performance & Value Creation der EQT 

Group, Helsinki, Finnland, wohnhaft in Helsinki, Finnland, und 

 

7.2  Herrn Ajay Kavan, selbstständiger Berater, wohnhaft in Berkhamsted, Vereinigtes 

Königreich, 

 

jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 30. Juni 2026, zu der hiermit 

eingeladen wird, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl erfolgt jeweils bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem 

Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht 

mitgerechnet wird (also voraussichtlich bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 

2029). 

 

Die zur Wahl vorgeschlagenen Personen haben die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften in 

anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in vergleichbaren in- und ausländischen 

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne: 

 

a) Juho Aleksi Frilander: 

 

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine. 

 

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Beirats der Dellner Couplers AB, Schweden; 

Vorsitzender des Nominierungsausschusses der Beijer Ref AB, Schweden. 

 

b) Ajay Kavan: 

 

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine. 

 

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen: Non-Executive Director der Dunelm Plc, Vereinigtes Königreich; 

Non-Executive Board Member der Rohlik Group, Tschechische Republik; Non-Executive 

Board Member der Breadfast Group, Ägypten. 

 



   

 

 

8. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in Absatz 5 von § 11 (Zusammensetzung, 

Amtszeit) zur Flexibilisierung der Amtsniederlegung von Aufsichtsratsmitgliedern 

Mitglieder und Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt vorzeitig vor Ablauf ihrer Amtszeit 

durch schriftliche Erklärung niederlegen. Die Satzung sieht in § 11 Absatz 5 hierfür eine 

Niederlegungsfrist von einem Monat vor. Eine Abkürzung der Frist oder ein Verzicht auf die 

Einhaltung der Frist sieht die Satzung derzeit nicht vor. Zur Flexibilisierung der Amtsniederlegung 

soll die Satzung nunmehr vorsehen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung 

durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter die Frist verkürzen oder auf die Einhaltung 

der Frist verzichten kann. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

 

Absatz 5 von § 11 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„5.   Mitglieder und Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt nur durch schriftliche 

Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder gegenüber dem Vorstand mit 

einmonatiger Frist niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung 

durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter kann die Frist abkürzen oder auf die 

Einhaltung der Frist verzichten. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt 

hiervon unberührt.“ 

 

II.  

Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung, Nachweisstichtag  

nach § 18 Abs. 1 Satz 4 der Satzung und dessen Bedeutung 

Nach § 121 Abs. 3 Sätze 1 und 2 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung 

lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie 

der Tagesordnung verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen daher freiwillig, um de n Aktionären 

die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern.  

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Antrags- 

und Stimmrechts, in der Hauptversammlung sind nach § 18 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten in 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft angemeldet und ihre 



   

 

 

Berechtigung nachgewiesen haben: 

zooplus SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

oder 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Die Anmeldung kann auch über Intermediäre im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) 

übermittelt werden. Für eine Anmeldung per SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship 

Management Application (RMA) erforderlich. 

 

Als Nachweis der Berechtigung reicht gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 der Satzung ein Nachweis des 

Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes muss sich gemäß § 18 Abs. 1 Satz 4 der Satzung auf den Geschäftsschluss des 8. Juni 2026 

(24:00 Uhr, MESZ) („Nachweisstichtag“) beziehen und der Gesellschaft mit der Anmeldung bis spätestens 

zum Ablauf des 23. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ) zugehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an 

der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser 

Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des 

Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme 

an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des 

Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem 

Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 

besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und 

stimmberechtigt, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Aktionäre, die 

sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, sind auch dann zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach 

dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der 

Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

 



   

 

 

III.  

Vollmachten; Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte; 

Stimmrechtsvertreter 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten, können sich bei 

der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere des Stimmrechts, durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen 

Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl, 

vertreten lassen. Auch in diesem Fall sind Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes form- und fristgerecht 

nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann 

die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), wenn weder ein Intermediär noch eine 

Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person 

bevollmächtigt wird. 

Für die Erteilung der Vollmacht kann auch das Formular für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden, 

das mit der Eintrittskarte versandt wird, die den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und 

fristgerechten Anmeldung übermittelt wird.  

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellte Personen können, soweit sie selbst bevollmächtigt werden, abweichende Regelungen vorsehen, 

die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. 

Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt und widerrufen oder gegenüber der 

Gesellschaft erteilt und widerrufen bzw. nachgewiesen werden. Erteilung und Widerruf einer Vollmacht 

gegenüber der Gesellschaft bzw. der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht 

oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft müssen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis 

spätestens zum Ablauf des 29. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ) unter  

zooplus SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München  

oder 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

(und, bei Übermittlung durch Intermediäre gemäß § 67c AktG im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, unter 

der oben genannten SWIFT-Adresse)) zugehen. Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der 



   

 

 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder 

ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft auch an der Einlasskontrolle erfolgen. 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich durch an die Weisungen des jeweiligen 

Aktionärs gebundene, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Auch bei 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind Anmeldung und Nachweis 

des Anteilsbesitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 

Fall ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit keine 

ausdrückliche oder keine eindeutige Weisung erteilt worden ist, werden sich die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter bei dem jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Die 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter nehmen weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Aufträge zu 

Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen 

von Fragen oder Anträgen entgegen. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen in Textform bevollmächtigt und angewiesen 

werden. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter können unter Verwendung der dafür vorgesehenen Vollmachts- und Weisungsformulare 

erteilt werden, die die Aktionäre auf die ordnungsgemäße Anmeldung hin erhalten.  

Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft, sofern sie nicht in der Hauptversammlung erteilt, geändert oder 

widerrufen werden, aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 29. Juni 2026 (24:00 Uhr, 

MESZ) unter  

 

zooplus SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München  

oder 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

(und, bei Übermittlung durch Intermediäre gemäß § 67c AktG im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, unter 

der oben genannten SWIFT-Adresse)) zugehen. Dies gilt auch für den Fall einer Änderung oder eines 

Widerrufs einer zuvor erteilten Vollmacht oder Weisung, sofern die Änderung oder der Widerruf der 

Vollmacht oder Weisung in Textform erfolgt. 



   

 

 

IV.  

Rechte der Aktionäre 

Den Aktionären stehen im Vorfeld bzw. in der Hauptversammlung unter anderem die folgenden Rechte nach 

§ 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2, 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 

Abs. 1 AktG zu. 

1. Verlangen einer Ergänzung der Tagesordnung 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital (letzteres entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2, 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 

muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft unter folgender Adresse zu richten: 

zooplus SE 

- Der Vorstand - 

Herzog-Wilhelm-Straße 18 

80331 München 

Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 5. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ) 

zugehen. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://corporate.zooplus.com/hauptversammlung zugänglich gemacht. 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Jeder Aktionär hat das Recht, der Gesellschaft Gegenanträge gegen Beschlussvorschläge von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie 

Wahlvorschläge zu Wahlen gem. § 127 AktG zu übersenden. Gegenanträge müssen mit einer 

Begründung versehen sein; Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten 

zu richten: 

zooplus SE 

Herzog-Wilhelm-Straße 18 



   

 

 

80331 München 

oder 

E-Mail: kontakt@zooplus.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Rechtzeitig bis 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 

15. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ), unter einer der vorgenannten Kontaktmöglichkeiten eingegangene 

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden einschließlich des Namens des Aktionärs sowie der 

Begründung, soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind, unverzüglich im Internet 

unter https://corporate.zooplus.com/hauptversammlung  veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen 

der Verwaltung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlicht. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung sowie eines Wahlvorschlags 

kann die Gesellschaft unter den in §§ 127, 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen. 

Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen des §§ 127, 126 

Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht den Namen, den ausgeübten 

Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthalten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft 

vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, 

wenn sie dort gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 

Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder 

Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

3. Auskunftsrecht 

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 

Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Von einer Beantwortung einzelner 

Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen. 

 



   

 

 

V.  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 

EUR 7.272.849,00. Es ist eingeteilt in 7.272.849 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag), von denen jede 

Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte 

beträgt somit 7.272.849.  

 

VI.  

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und deren Vertreter 

Die zooplus SE verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung als verantwortliche Stelle im Sinne 

von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) personenbezogene Daten (Name und 

Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der 

Eintrittskarte) der Aktionäre sowie gegebenenfalls von deren gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertretern 

auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen. Die Daten erhält die zooplus SE 

direkt vom Aktionär oder von dessen depotführender Bank. Die Daten werden nur verarbeitet, um den 

Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu 

ermöglichen und die gesetzlichen Bestimmungen einer Hauptversammlung einzuhalten. Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Wir erlauben uns, die im Zusammenhang mit der 

Hauptversammlung verarbeiteten personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von zehn Jahren zu speichern, 

soweit nicht im Falle eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Streitfalls anlässlich der Hauptversammlung 

ein berechtigtes Interesse besteht, die Daten länger zu speichern. Nach Ablauf der Speicherdauer werden die 

Daten entweder anonymisiert oder gelöscht. 

Die Dienstleister, welche zum Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 

Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten jeweils nur solche personenbezogenen Daten, welche für die 

Ausführung ihrer Tätigkeit erforderlich sind; die Verarbeitung erfolgt ausschließlich nach Weisung der 

zooplus SE. 

Im Fall von Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 

Satz 2, 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG sowie im Fall von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von 

Aktionären werden diese gemeinsam mit dem Namen des das Ergänzungsverlangen oder den Gegenantrag 

stellenden beziehungsweise des den Wahlvorschlag unterbreitenden Aktionärs öffentlich zugänglich gemacht 

(vgl. Abschnitt IV. (Rechte der Aktionäre), dort Ziffern 1. und 2.). 



   

 

 

Die personenbezogenen Daten der Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, sowie die Daten der 

Aktionärsvertreter sind nach § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG in einem Teilnehmerverzeichnis zu vermerken. Dieses 

wird am Tag der Hauptversammlung allen Teilnehmern nach § 129 Abs. 4 Satz 1 AktG zugänglich gemacht. 

Jeder Aktionär hat – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – das Recht auf Auskunft über die 

erhobenen personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO, Berichtigung der Daten gemäß 

Art. 16 DSGVO, Löschung der Daten gemäß Art. 17 DSGVO, Einschränkung der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DSGVO, Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie 

oder einen von ihnen benannten Dritten gemäß Art. 20 DSGVO und Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO. 

Für diese und weitere Anfragen steht unser Datenschutzbeauftragter zur Verfügung: 

zooplus SE 

Datenschutzbeauftragter  

c/o HWData GmbH  

Herr Dr. Philipp Herrmann 

Nordendstr. 64 

80801 München 

E-Mail: ph@hwdata.de 

 

Weitere Informationen in Bezug auf den Datenschutz, die damit zusammenhängende Verarbeitung von 

Aktionärsdaten und zu Ihren Rechten finden Sie auf unserer Internetseite: 

http://corporate.zooplus.com/de/datenschutz.html. 

München, im Mai 2026 

zooplus SE 

Der Vorstand 


